
Anlage 1 zur Drs-Nr. 0219/2019

Richtlinien zur städtischen| Richtlinien zur städtischen Anmerkungen zu den

Förderung Förderung Änderungen
der Kommunalen Bildungs-|der Kommunalen Bildungs-

landschaft in Bergisch landschaft in Bergisch

Gladbach Gladbach

Teil Il: Bildung, Erziehung| Teil Il: Bildung, Erziehung
und Betreuung von Kin-|und Betreuung von Kin-
dern im 6. — 10. Lebensjahr| dern im 6. — 10. Lebensjahr

alt neu
15 8 24 Sozialgesetz-| 1.5 & 24 Sozialgesetzbuch| Anlage wird zur Entschla-
buch VIII (Kinder- und Ju-| VIII (Kinder- und Jugendhilfe)|ckung der Richtlinien her-
gendhilfe) in der jeweils gülti- | in der jeweils gültigen Fas-|ausgenommen. Hierdurch
gen Fassung (jeweiliger|sung fjeweiligerWertlautsie-| ändert sich im Weiteren

Wortlaut siehe Anlage 1). heAnlage-H. die Anlagennummerie-
rung.

2.3 Die Leitung des Außerun-| Neu; es geht darum, die
terrichtlichen Angebotes an| gute Qualität der Arbeit
den Offenen Ganztagsgrund-|abzusichern. Die Anforde-
schulen muss künftig mit In-| rung gilt für Neueinstel-
krafttreten dieser Richtlinie| lungen. Die Qualifikation
einer Fachkraft mit einer pä-| soll der Personalvereinba-

dagogischen Ausbildung| rung zum KiBiz entspre-
übertragen werden. chen.

6.1 Die städtischen Grund-| 6.1 Die städtischen Grund-| Hier wird schon Bezug auf
schulen nehmen in dem Um-| schulen nehmen mindestens| den in diesem Jahr zu

fange Kinder auf, wie es die| in dem Umfange Kinder auf, |verabschiedenden Plan
im Kindertagesstätten- und|wie es die im Integrierten|genommen.
Schulentwicklungsplan (Pri-|Schulentwicklungs- und Ju-
marbereich) festgelegte Zü-| gendhilfeplan (Primarbereich)
gigkeit zulässt und wie es| festgelegte Zügigkeit und
durch die Richtwerte empfoh-| Klassengröße zulässt.
len wird (siehe Anlage 3).

6.2 Jedes Kind, das in die| 6.2 Jedes Kind, das in die| Es ist den Trägern nicht
Grundschule aufgenommen| Grundschule aufgenommen| zuzumuten, dass sie bei
worden ist .... Vor Ablehnung| worden ist ...Über die Anzahl|der aktuellen Anzahl der
der Aufnahme eines Kindes|möglicher Ablehnungen ist|Ablehnungen zum jeweils
ist das Jugendamt zu beteili- |das Jugendamt frühzeitig zu | nächsten Schuljahr jeden

gen. informieren. Einzelfall mit dem Ju-
gendamt beleuchten.

8.2 Die Stadt Bergisch Glad-| 8.2 Die Stadt Bergisch Glad-|Es wurde eine Tabelle
bach gewährt den freien Trä-| bach gewährt den freien Trä-| zum einfacheren Ver-
gern der Jugendhilfe Zu- |gern der Jugendhilfe Zu-| ständnis der Pauschalen
schüsse zu den übrigen Be-| schüsse zu den übrigen Be-| entwickelt. Die Tabelle ist
triebskosten des Außerunter-| triebskosten des Außerunter-| der Vorlage beigefügt.
richtlichen Angebots; Vo-| richtliichen Angebots. Vo-
raussetzung ist, dass das| raussetzung ist, dass das
Land hierfür eine Förderung| Land hierfür eine Förderung
gewährt. Die städtische För-| gewährt. Die Höhe der städti-

derung (Kindpauschale) be- |schen Förderung (Kindpau-
trägt ab dem 1.8.2015 für das| schale) ist in Anlage 2 darge-
Schuljahr 2015/16: stellt.

« 2.009 € pro Kind, für das
der Besuch des Außerun-| 8.3 Die Kindpauschalen wer-
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terrichtlichen Angebots |den ab dem Jahr 2020 je-
bis 15:00 Uhr mit den EI-| weils zum 01.08. des Jahres

tern vereinbart ist, und um jeweils 3,0% erhöht.

. 2.524 € pro Kind, für das
der Besuch des Außerun-

terrichtlichen Angebots
bis mindestens 16:30 Uhr

oder länger mit den Eltern
vereinbart ist.

Haben sich Schule und Trä-

ger des Außerunterrichtlichen
Angebots darauf verständigt,
0,1 Lehrerstellen pro 25 Kin-
der in Regelschulen bzw. pro
12 Kinder in der Wilhelm-

Wagener-Schule einzurich-
ten, gelten ab dem 1.8.2015
für das Schuljahr 2015/16
folgende Kindpauschalen:

«e 1.797 € pro Kind, für das
der Besuch des Außerun-

terrichtlichen Angebots
bis 15:00 Uhr mit den EI-

tern vereinbart ist, und

e 2.312 € pro Kind, für das
der Besuch des Außerun-

terrichtlichen Angebots
bis mindestens 16:30 Uhr

oder länger mit den Eltern
vereinbart ist.

8.3 Für Kinder mit einem

sonderpädagogischen För-
derbedarf erhöhen sich die

Kindpauschalen ab dem
1.8.2015 für das Schuljahr
2015/16 auf

. 2.874 € pro Kind, für das
der Besuch des Außerun-

terrichtlichen Angebots
bis 15:00 Uhr mit den EI-

tern vereinbart ist, und

« 3.389 € pro Kind, für das
der Besuch des Außerun-

terrichtlichen Angebots
bis mindestens 16:30 Uhr

oder länger mit den Eltern
vereinbart ist.

Haben sich Schule und Trä-

ger des Außerunterrichtlichen
Angebots darauf verständigt,
0,1 Lehrerstellen pro 25 Kin-
der in Regelschulen bzw. pro
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12 Kinder in der Wilhelm-

Wagener-Schule einzurich-
ten, gelten ab dem 1.8.2015
folgende Kindpauschalen für
das Schuljahr 2015/16:

e 2.431 € pro Kind, für das
der Besuch des Außerun-

terrichtlichen Angebots
bis 15:00 Uhr mit den EI-

tern vereinbart ist, und

.« 2.946 € pro Kind, für das
der Besuch des Außerun-

terrichtlichen Angebots
bis mindestens 16:30 Uhr

oder länger mit den Eltern
vereinbart ist.

8.7 Maßgeblich für die Förde-| 8.6 Maßgeblich für die Förde-| Hierbei handelt es sich um
rung ist die Zahl der Kinder,| rung ist die Zahl der Kinder,| eine Klarstellung gemäß
die an dem gemäß Landes-| die an den gemäß Landes-|des Landeserlasses.

richtlinien festgesetzten| richtlinien festgesetzten
Stichtag das Außerunterricht-|Stichtagen das Außerunter-
liche Angebot besuchen.| richtliche Angebot besuchen.
Abmeldungen von Kindern| Stichtag ist jedes Jahr der 15.
ebenso wie die Aufnahme| Oktober. Für Flüchtlingskin-
neuer Kinder nach diesem| der gibt es für das zweite
Stichtag wirken sich auf die |Schulhalbjahr am 15. März
Förderung nicht aus. Es gel-|einen weiteren Stichtag.
ten die Meldungen zu den|Abmeldungen von Kindern

Elternbeiträgen. ebenso wie die Aufnahme
neuer Kinder nach dem

Stichtag am 15. Oktober so-
wie für Flüchtlingskinder zu-
sätzlich im zweiten Schul-

halbjahr nach dem Stichtag
am 15. März wirken sich auf

die Förderung nicht aus. Es
gelten die Meldungen zu den
Elternbeiträgen.

88 Aus der Summe der |8.7 Aus der Summe der| Mit den freien Trägern
Kindpauschalen ergibt sich |Kindpauschalen ergibt sich |wurde abgestimmt, dass
das Budget für das Außerun-|das Budget für das Außerun-| eine Rücklage in Höhe
terrichtliche Angebot, das der| terrichtliche Angebot, das der| von 25 % auskömmlich ist
Deckung der Betriebskosten|Deckung der Betriebskosten| und so unterjährig mehr
(Personal- und Sachkosten)| (Personal- und Sachkosten)| Finanzmittel für Personal-
dient. Die Mittel sind zweck-| dient. Die Mittel sind zweck-|und Sachkosten veraus-

gebunden. Nicht verausgabte| gebunden. Nicht verausgabte|gabt werden können.
Mittel sind einer verzinslich| Mittel sind einer verzinslich

anzulegenden Rücklage zu-| anzulegenden Rücklage zu-
zuführen. Übersteigt die| zuführen. Übersteigt die
Rücklage am 31. Juli 30 %|Rücklage am 31. Juli 25 %

der bewilligten Kind-| der bewilligten Kind-
pauschalen gemäß 8.2 bzw. |pauschalen gemäß Anlage
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8.3, wird der darüber liegen-| 2, wird der darüber liegende
de Betrag mit dem Betriebs-| Betrag mit dem Betriebskos-
kostenzuschuss im folgenden| tenzuschuss im folgenden
Schuljahr verrechnet, sofern|Schuljahr verrechnet, sofern
nicht aufgrund besonderer| nicht aufgrund besonderer
Umstände im Einzelfall eine |Umstände im Einzelfall eine

anderweitige Regelung mit|anderweitige Regelung mit
der Verwaltung des Jugend-| der Verwaltung des Jugend-
amtes getroffen wurde. amtes getroffen wurde.

8.9 Zu den Personalkosten| 8.8 Zu den Personalkosten|Anpassung des Eurobe-
für pädagogisch und haus-| für pädagogisch und haus-| trages
wirtschaftlich tätige Kräfte| wirtschaftlich tätige Kräfte
einschließlich der Vertre- | einschließlich der Vertre-

tungskräfte zählen insbeson-| tungskräfte zählen insbeson-
dere .... dere

e Vergütung von geringfü-| .....
gig Beschäftigten (400- |e Vergütung von geringfü-

Euro-Jobs), gig Beschäftigten (450-
Euro-Jobs),

8.10 Zu den Sachkosten zäh-| 8.9 Zu den Sachkosten zäh-| Die Klarstellung soll den
len insbesondere len insbesondere Trägern Handlungssicher-
BR u heit geben, bis zu welcher

e ergänzende Beschaffung, |e ergänzende Beschaffung,| Höhe sie kleinere An-
Ersatz und Reparatur der Ersatz und Reparatur der| schaffungen ggf. selber

Ausstattung, Ausstattung (Die Träger| tätigen können und an
können aus dem Be-| welchen Fachbereich sie

triebskostenzuschuss die| sich bei größeren An-
laufenden Kosten inkl. |schaffungen wenden kön-

Kleinanschaffungen bis| nen.
800 € finanzieren. Die

Stadt - Fachbereich 8 fi-

nanziert die fest installier-

ten Einrichtungen wie
Küche, Herd, Spülma-
schinen usw.; Fachbe-

reich 4 finanziert die „lo-

sen“ Einrichtungsgegen-
stände wie Stühle, Ti-

sche, Regale usw.)
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